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10.-Oktober-Straße 24
9020 Klagenfurt am Wörthersee
office@bildung-ktn.gv.at
+43 (0) 50534-0
Besuch einer im Ausland gelegenen Schule
für das Schuljahr _______

hiermit ersuche/n ich/wir um Bewilligung des Besuchs einer im Ausland gelegenen Schule für mein/unser Kind gemäß 
§ 13 Schulpflichtgesetz idgF

· Ansuchen (bei Kindern mit österreichischer Staatsbürgerschaft) 
· Anzeige (bei Kindern mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft)

	Angaben zum Kind
	Familienname
	


	
	Vorname
	


	
	SV-Nummer
	

	
	Geburtsdatum
	


	
	Staatsbürgerschaft
	


	
	Geschlecht
	☐	männlich	☐	weiblich	☐	divers

	
	Erstsprache
	
	Alltagssprache
	

	
	Zuletzt besuchte Schule
	

	
	Schule in Kärnten
	



	Angaben Erziehungsberechtigte/r
	Nachname
	Vorname
	m
	w
	d

	
	

	

	☐
	☐
	☐

	
	

	

	☐
	☐
	☐

	
	
Wohnadresse Erziehungsberechtigte/r
	


	
	Telefonnummer
	


	
	Ich bin mit der Zustellung behördlicher Erledigungen per
E- Mail an folgende Mailadresse einverstanden (§28 ZustellG)
	









Seite 2 zu Formular Besuch einer im Ausland gelegenen Schule für SchülerInnen mit Hauptwohnsitz in Kärnten
Dateipfad: K:\BD-Ktn.-Pädagog. Dienst\Behördliche Formulare und Vorlagen\aktuelle Formulare ab Mai 2025
	Angaben zur Schule im Ausland
	 Name der Schule
	




	
	 Adresse der Schule
	




	
	 Es handelt sich um eine
	☐ öffentliche Schule	☐ Privatschule

	
	 Die Teilnahme erfolgt auf der
	☐ Vorschulstufe	☐      . Schulstufe




	Vorzulegende Dokumente
	Verpflichtende Beilagen: 
☐ Kopie der Geburtsurkunde des Kindes
☐ Staatsbürgerschaftsnachweis/Reisepasskopie
☐ Kopie des Meldezettels des Kindes (in Kärnten)
☐ Anmeldebestätigung der ausländischen Schule
☐ Jahreszeugnis über das vorangegangene Schuljahr



	Hinweise
	Das Ansuchen (schulpflichtiges Kind mit österreichischer Staatsbürgerschaft) ist jährlich jeweils vor Antritt des Schulbesuchs im Ausland bei der Bildungsdirektion für Kärnten einzubringen. 
Die Anzeige (schulpflichtiges Kind mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft) ist vor Beginn eines jeden Schuljahres einzubringen. Dies bedeutet, dass die Anzeige hinsichtlich des Schulbesuchs im Ausland bis zum letzten Sonntag vor Schulbeginn in Kärnten bei der Bildungsdirektion für Kärnten eingelangt sein muss. 
Um eine rechtzeitige Bearbeitung gewährleisten zu können, sind sämtliche Ansuchen bzw. Anzeigen von dem*der*den Erziehungsberechtigten des schulpflichtigen Kindes bei der Bildungsdirektion für Kärnten vollständig ausgefüllt und mit allen erforderlichen Dokumenten einzubringen.
Wird das Ansuchen bzw. die Anzeige um Bewilligung des Besuches von im Ausland gelegenen Schulen nicht fristgerecht eingebracht, erfolgt vonseiten der Bildungsdirektion eine bescheidmäßige Zurückweisung.





Ich bestätige, dass die Angaben wahrheitsgemäß erfolgt sind und nehme zur Kenntnis, dass im Zweifelsfall Nachweise eingefordert werden können.

Ich erkläre mich einverstanden, dass sämtliche personenbezogene Daten für den ausschließlich 
schulsysteminternen Gebrauch bekannt gegeben werden dürfen.





	Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r
	
	Ort, Datum
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